
Bereit für die Zukunft der bAV? 
Praxiswissen reine Beitragszusage

Über die demografische Entwicklung und deren Auswirkungen auf 
die Alterssicherung wird seit Jahren viel diskutiert – in diesem 
 Zusammenhang wird auch die Generationengerechtigkeit schnell 
zum Thema. Denn längst reichen für den Großteil der aktiv Be
schäftigten in Deutschland die gesetzliche und private Vorsorge 
nicht mehr aus, um eine Rente zu gewährleisten, die den 
 Lebensstandard sichert. Sozialpartner und Bundespolitik haben 
daher den Wunsch, dass der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) eine wesentlich höhere Bedeutung zukommt. Aktuell 
sind aber nur knapp die Hälfte der aktiv Beschäftigten in 
Deutschland mit einer bAV zusätzlich versorgt. Allerhöchste 
Zeit also, um neue Lösungen in den Fokus zu rücken.

Die reine Beitragszusage – was ist das?

2018 wurde mit dem Betriebsrentenstärkungs

gesetz die Möglichkeit geschaffen, die bAV  

neu zu gestalten und zukunftsbeständiger auf

zustellen. Die Option für Unternehmen, ihren 

Mitarbeitenden eine bAV zur Verfügung zu stel

len, besteht schon sehr lange – jedoch wurden 

kosten und ressourcenbezogene Einschränkun

gen für kleine und mittelständische Arbeitgeber 

nicht ausreichend berücksichtigt. Das soll sich 

nun ändern: Seit Inkrafttreten der neuen gesetz

lichen Grundlage sollen Arbeitgeber jeder Größe 

an einer kosteneffizienten und chancenorien

tierten bAV teilhaben können.

Weitere geplante Gesetzesänderungen sollen 

 zudem dafür sorgen, dass ein Sozialpartner

modell nicht nur tarifgebundenen, sondern 

 zukünftig auch nicht tarifgebundenen Arbeit

gebenden und Arbeitnehmenden deutlich 

 leichter zur Verfügung steht.

Somit wird die Basis geschaffen, die bAV als 

wichtige zusätzliche Säule zur Altersvorsorge 

 flächendeckend zu verbreiten. Viele un oder 

minderversorgte Beschäftigte haben dann erst

mals die Möglichkeit, von potenziellen Chancen 

einer bAV zu profitieren.
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So funktioniert die reine Beitragszusage 
Die reine Beitragszusage (rBZ) verpflichtet den 

Arbeitgeber, die Beiträge für die Betriebsrente 

der Mitarbeitenden an die sogenannten durch

führenden Einrichtun gen zu zahlen – also an 

 Pensionskassen, Pensionsfonds oder Lebens

versicherer. Der Arbeitgeber und der Versor

gungsträger stehen dabei nicht für eine Leistung 

in einer bestimmten Höhe ein.

Tarifvertrag

Ein Tarifvertrag ist die Voraussetzung 

für eine rBZ. Arbeitgeber, Arbeit

geberverbände und die Gewerkschaften sorgen 

als  Tarifvertragsparteien für einen Ausgleich der 

I nteressen.

Sozialpartner

Die Tarifvertragsparteien sind ver

pflichtet, sich an der Durchführung und Steue

rung der reinen Beitragszusage zu beteiligen.

Attraktive Kapitalanlage

Breite und globale Streuung der An

lageklassen; Beschäftigte partizipieren 

unmittelbar an der Portfolioentwicklung, ohne 

betriebliche Restriktionen. Ziel ist eine langfristig 

attraktive und kosteneffiziente Kapitalanlage.

Lesen Sie auch: Aktien – trotz ge

stiegener Zinsen noch attraktiv?! 

im aktuellen markt:spezial unseres 

Chefvolkswirt Edgar Walk. 

Höhere Renditechancen durch reine Beitragszusage 
möglich 
Die reine Beitragszusage ermöglicht es Arbeit

gebern, ihren Mitarbeitenden eine kosteneffi

ziente, garantiefreie Zusage zu machen – ohne 

eigenen Verwaltungsaufwand und ohne Bilanz

risiko. Dank effizientem Risikomanagement kön

nen Beschäftigte von höheren Renditechancen 

profitieren, die im Vergleich zu bisherigen Zu

sageformen deutlich höhere Einstiegsrenten und 

möglichst stabile Rentenzahlungen ermöglichen. 

Mit der Vorgabe, dass Sozialpartnermodelle nur 

über einen Tarifvertrag begründet werden dürfen, 

stellt der Gesetzgeber eine Ausgewogenheit der 

jeweiligen Interessen der Sozialpartner – also der 

Arbeitgebervertretung und den Gewerkschaften 

– sicher.

Unterschätztes Mittel zur Personalgewinnung und 
-bindung 
Knapp die Hälfte aller Beschäftigten in Deutsch

land haben keinen Zugang zu einer bAV, obwohl 

diese zusätzliche Möglichkeit der Altersvorsorge 

immer wichtiger wird. Entsprechend wächst  

der Druck auf die Unternehmen – insbesondere 

durch jüngere Arbeitnehmende – bAVLösungen 

anzubieten. 

FAKT: Über alle Altersklassen hinweg ist die 

bAV das wichtigste Benefit für Mitarbeitende 

(Studie von Stepstone von 2021 mit 28.000 

Befragten)

Die bAV sollte also als zusätzliches Instru

ment für Personalgewinnung und bindung 

vom Arbeitgeber berücksichtigt werden.
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  Langfristige Kapitalmarktannahmen und 

 jährliche Asset Liability ManagementStudien 

sorgen für die notwendige Stabilität und 

 Ertragschancen.

 
Andocken an ein bestehendes  
Sozialpartnermodell
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Ende 2022 startete das erste Sozialpartnermodell 

mit der Unbedenklichkeitserklärung der BaFin 

zum Pensionsplan Metzler rBZ 1. Zu den Sozial

partnern gehörten die Vereinte Dienstleistungs

gewerkschaft ver.di, die Industriegewerkschaft 

IGBCE, das Energieunternehmen Uniper SE und 

der Arbeitgeberverband energie und wasserwirt

schaftlicher Unternehmungen e. V. (AVEW) sowie 

die Arbeitgebervereinigung Bayerischer Energie

versorgungsunternehmen e. V. (AGV Bayern). Sie 

einigten sich auf einen gemeinsamen Tarifvertrag 

zur Umsetzung der ersten reinen Beitragszusage 

in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). 

Innovatives Modell 
  Fokus auf die Bedürfnisse der Versorgungs

berechtigten

  Effiziente Steuerung des Sicherungsbeitrags 

(„Obergrenze“)

  Minderung der Leistungskürzung für eine 

 zusätzliche Stabilisierung der Rente im Alter

  Maximale Skalierbarkeit durch branchenüber

greifende Anbindung von Arbeitgebern und 

Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften sowie 

zukünftig auch nicht tarifgebundenen Arbeit

gebern und Arbeitnehmern.

Kapitalanlage
  Effiziente Kosten und Anlagestruktur durch 

Nutzung eines bestehenden Spezialfonds im 

dreistelligen MillionenEURBereich

  Globaler MultiAssetAnsatz mit angestrebter 

langfristiger Zielrendite von 3,5–7,5 % p. a.

Im Rahmen der bestehenden MetzlerStruktu

ren mit dem Pensionsplan Metzler rBZ 1 ist 

es schon jetzt für jeden Arbeitgeber(verband) 

und jede Gewerkschaft möglich, branchen

übergreifend anzudocken. Dafür müssen die 

Tarifvertragsparteien (Sozialpartner) einen 

 inhaltsgleichen Tarifvertrag mit eigener Bei

tragsstruktur abschließen. Alle unter dem 

 bestehenden Pensionsplan gebündelten Tarif

verträge profitieren von einer einheitlichen, 

kosteneffizienten Kapitalanlage und einem 

gemeinsamen Versorgungskollektiv. 

Darüber hinaus soll es zukünftig auch mög

lich sein, als nicht tarifgebundener Arbeit

geber, unter bestimmten Voraussetzungen 

und ohne Tarifvertrag, andocken zu können. 

So soll das politische Ziel erreicht werden,  

die Verbreitung der bAV maßgeblich zu er

höhen: von derzeit rund 53 % auf möglichst 

80 %.

Was können Sie dafür tun?
  Andocken mit einem neuen Branchen/

Rahmen/Options oder HausTarifvertrag

  Als nicht tarifgebundener Arbeitgeber 

 frühzeitig Ihr Interesse zum Andocken 

 bekunden. 

Das erste Sozialpartnermodell in Deutschland

Versorgungsträger und durchführende 

 Einrichtung ist die Metzler Sozialpartner 

Pensions fonds AG (MSPF)
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Die Zukunft der bAV – Die Grundlage für eine flächendeckende Verbreitung

Mit der ersten reinen Beitragszusage bricht 

womöglich eine neue Zeit in der bAV an. 

Denn die betriebliche Altersversorgung wurde 

damit für beide Seiten nochmal deutlich at

traktiver: Für Unternehmen, für die aufgrund 

der entfallenen Haftung nur die Beitragspflicht 

besteht. Aber auch für die Beschäftigten, da 

diese erstmals die Chance haben, an einer 

 Kapitalanlage zu partizipieren, die nicht durch 

betriebliche Interessen eingeschränkt ist und 

damit auch zu einer deutlich höheren Ein

stiegsrente führen kann.

Die Wahrscheinlichkeit ist somit groß, dass  

es künftig kaum noch eine bAVLösung geben 

wird, die nicht auf die neuen Möglichkeiten 

zurückgreift oder sich direkt um ein Sozial

partnermodell dreht. 

Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG ∙ Untermainanlage 1 ∙ 60329 Frankfurt am Main ∙ www.metzler.com
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Diese Unterlage der Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) 
enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständig
keit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und 
Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen 
verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. 

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger aus
gerichtet. Die Erläuterungen dienen lediglich als Ausfüllhilfe und ersetzen keine Steuerberatung. 

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der 
Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Gerne stehe ich Ihnen für alle Fragen 

rund um die reine Beitragszusage  

zur Verfügung: 

Christian Pauly

CPauly@metzler.com

+ 49 69 21041536

Worauf warten Sie noch?
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich 

mit dem Thema zu beschäftigen 

und die Grund lagen für eine zu

kunftsfähige bAV zu legen.
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